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Stellungnahme zum Ausschlussentscheid von Mitglied 

 
Sehr geehrter Herr Brunner, Sehr geehrte Damen und Herren des Vorstands, 

ich möchte auf den mir zugestellten Entscheid über meinen Ausschluss aus dem ALS Verein 
Schweiz eingehen. 

Als aktives Mitglied habe ich mich stets bemüht, die Interessen des Vereins gemäss den Statuten 
und dem Leitbild zu unterstützen. Im Rahmen meines Mitwirkungsrechtes habe ich regelmässig 
meine Inputs an den Präsidenten, den Vorstand und die Geschäftsstelle übermittelt um zur Weiter-
entwicklung des Vereins beizutragen. Ebenfalls war ich bereit, mich als Mitglied im Vorstand und 
als Präsident im Verein einzubringen und zu engagieren.  

Das Leitbild des Vereins, das darauf abzielt, die Patientenkompetenz und die Autonomie von von 
ALS betroffenen Menschen sowie deren Angehörigen zu stärken, liegt mir sehr am Herzen. Als von 
ALS Betroffener habe mich stets dafür eingesetzt, diese Vision zu fördern und die Herausforderun-
gen, die mit der Erkrankung einhergehen, zu adressieren. 

Gemäss den Statuten des Vereins, insbesondere Art. 7, kann ein Mitglied nur ausgeschlossen wer-
den, wenn der Mitgliederbeitrag nach zweimaliger Mahnung ausbleibt oder wenn das Mitglied den 
Interessen des Vereins schadet. Ich möchte betonen, dass ich in keiner Weise gegen diese Bestim-
mungen verstossen habe. Ich habe meinen Mitgliederbeitrag stets pünktlich bezahlt und darüber 
hinaus in den letzten Jahren auch Spenden an den Verein überwiesen noch habe ich den Interes-
sen des Vereins geschadet.  

Ich hatte mich gefreut, dass mich der ALS Verein zu einer Veranstaltung im Dezember 2023 in Ba-
sel, im Rahmen des internationalen ALS Kongresses, eingeladen hat um mir für mein Engagement 
zu danken.   

Der Vorstand hat mich nie informiert oder abgemahnt, dass ich gegen irgendetwas verstosse, was 
einen Ausschluss begründen und nach sich ziehen würde. Noch sind mir keine Reglemente oder 
Verhaltensrichtlinien bekannt gemacht worden, aus welchen hervorgehen würde, wie sich ein Mit-
glied zu verhalten hat.  

Sie bieten mir «Gehör» an. Dieses Recht steht dem Mitglied vor einem Ausschluss zu.  Der Be-
schluss des Vorstandes, mich aus dem Verein auszuschliessen verstösst somit gegen meine Per-
sönlichkeitsrechte. Ich fechte daher den Ausschlussentscheid, den der Vorstand einstimmig be-
reits am 10. Februar 2025 gefällt hat und mir am 16. März 2025 bekannt gemacht wurde, an.  Ich 
bleibe somit weiterhin Mitglied des Vereins und erwarte, dass die von mir eingebrachten Anträge, 
gemäss den Statuten,  an der kommenden Mitgliederversammlung behandelt werden.  

Sie haben mir das Schreiben, datiert im März 2025, vorab am 16. März 2025 via E-Mail übermittelt.  
Dieses hat mich auf dem Postweg bis heute nicht erreicht.  

Ich bin überzeugt, dass eine offene Diskussion über die Mitwirkungsrechte und -pflichten der Mit-
glieder und meine Beiträge zu einer zukunftsgerichteten Entwicklung des Vereins führen kann. 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich sehe Ihrer Rückmeldung mit der Aufhebung Ihres Ent-
scheides entgegen. Bitte bestätigen Sie mir ebenfalls den Empfang der von mir am 10. März einge-
reichten Anträge. Ich behalte mir die Einreichung einer Klage fristgerecht vor.  

Mit freundlichen Grüssen,  
Peter Ambühl 


